
Zwangsversteiqefung + 637 636

Hausgeldinf asso Autgaben des Vetwaltets + 2384877 (nur Verwalter-

Praxis Professional)

Hausgeldinliasso lwangsvolistreckung und Vollstreckungsmoqlichkeiten
+ 2457072 (nur VerwalterPraxis Professronai)

Zwangshypothek kann untel
Pincr Rpdinnunn ctphpn'-J- "J - --' -"

E ne WEG, die qegen einen Wohnungseigentümer einen Trtei (Urteli,

VoLlstrecku^gsbescheid' weger -LCk;tändigei HaLsgelder hat, Lanr ar{

dessen Worrnrngseigentun wegen dre.et Forderr-nger erne Zwargsll -

1plIoL ollJ-.6o^ iaS.pn. Da lalsne]dfO11"-rtnr.en qp.t der WEa-RelOf-nli"""J_---- "v-r\''

schon kraft Gesetzes und ohne 6rundbucherntraq rn gewissem Umfang

dinglich gesichert sind - dres auch noch v0rangig gegenüber Forde-

rungen anderer dinglicher Gläubiger (q 10 Abs.1 Nf.2 ZVc), z. B. der
Irn:rzio-ondon P,re { - (rpllT cirq alio rra'^p oh rnd ci^f Wie SiCh daS aUf

die tintragung e r-er Zwangsl-'ypothek auswrr|. t.

Hierzu hat der BGH nun entschieden, dass eine Zwangshypothek we-
non l-.l2rl(nplrl{nrdprrrnnon mil ripr Fincrhränl,rtnn cnwpil dia ttnlny''p

liegende Forderung nicht dem Vorrecht des 5 tO Abs. 1 Nr. 2 ZVG un-

terfällt" im Grundbuch eingetragen werden kann. Ausdrücklich offen

ließ der BGH die Fiage, ob eine soiche Zwangshypothek auch ohne

Einschränkung eingetragen werden kann (so 0LG Stuttgart und OLG

Franklurl, Der Verwaltef-Brief Februar 2011,5.11) oder ob eine un-

beschränkte Eintragung eine unzulässige Doppelsicherunq wäre. (BGH,

Beschluss v.20.7.2011, V ZB 300/10)

Wohnen im Hobbyraum ist unzulässig
Ein rn der Te ungserklärung als,,Hobbyraum" ausgewiesener Kelier-

raum darf nicht zu (nicht nur vorübergehenden) Wohnzwecken genutzt

werden. Dabei kommt es nicht darauf an, ob die konkrete Wohnnutzung

mehr stört als eine Nutzung, die der Zweckbestimmung entspricht. Un-

erheblich ist auch, wenn eine behördliche Genehmigung zur Umnut-

zung voiliegt. lm Vefhältnis zwischen WEG und dem Wohnungseigentü-

mer ist diese ohne Belang.

DeI Uflef]assungsanspruch der WEG wegen der zweckwidrigen Nut-

zung verjährt innerhalb von 3 Jahren Die Verjährunq beginnt rnit jedem

Verstoß des Wohnungseigentümers, der den Hobbyraum zum Wohnen

nutzt, neu. (BGH, Beschluss v 16 6 20.11,V 1A1/11)

I weiterf Uhrende lnformationen:
Nutzungsbeschränkungen ) 636934

Hobbvraum + 636715

€ weite*ufrrende Informationen:

www.hauf e.de,/immobilien


